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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Bedburg 
 

betreffend 
den Bebauungsplan Nr. 5/Kirchherten  

- Gebiet zwischen Pützer Straße, Schulgasse und Marienstraße - 
 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß 
  § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch vom 25.03.2014 
   
 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 25.03.2014 gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) den Bebauungsplan Nr. 5/Kirchherten mit Be-
gründung und Anlagen hierzu als Satzung beschlossen.  
 
Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Bedburg - Kirchherten, zwischen dem Alten- 
und Pflegeheim an der Marienstraße und den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der 
vorhandenen Bebauung an der Schulgasse. Die südwestliche Grenze wird von der 
Pützer Straße und die nordöstliche Grenze von dem Wegeflurstück Nr. 134 gebildet. 
 
Die genaue Abgrenzung ist dem Bebauungsplan zu entnehmen.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Ansiedlung von freistehenden Familienwohnhäusern – primär für den 
örtlichen Bedarf in Anpassung an die vorhandene Nachfrage – geschaffen werden.  
 
Neben der Bereitstellung weiterer Bauflächen wird mit der Planung zugleich die Vo-
raussetzungen zur Verdichtung des Innenbereichs geschaffen und damit eine weite-
re Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen verhindert. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des 
Rates vom 25.03.2014 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO 
verfahren worden ist. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 5/Kirchherten wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 14 Abs. 1 der Hauptsat-
zung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und Anlagen ab sofort 
gemäß §10 Abs. 3 Satz 2 BauGB bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, 
Zimmer 205, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, mon-
tags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von jedermann ein-
gesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung nebst 
Anlagen wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Inkrafttreten 
 

Mit dieser Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 5/Kirchherten gem. § 10 Abs. 3 
Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 

2, § 214 Abs. 2 und § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach § 215 Abs. 1 BauGB dann 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, 
ist darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche wird hingewiesen. 
 

3. Hinweis gem. § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):  
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungs-
plan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 
des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag 
stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 
Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hät-
te geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der 
Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 

4. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 685) ebenso darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
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macht werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
5. 

 
Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften 
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse, Richtlinien und DIN-Vorschriften) können Fachbereich III - Planen, 
Bauen, Umwelt und Verkehr – der Stadt Bedburg, Rathaus 1 in 50181 Bedburg 
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 

 
 

 
50181 Bedburg, den 19.05.2014 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 

 
Gunnar Koerdt 
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Lageplan Bebauungsplan Nr. 5 / Kirchherten 
 

 
© Vermessungs- und Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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